
ihre Tätigkeit, nimmt systematisch Be
richte über die Arbeit der Parteiorgani
sationen entgegen und führt eine Regi
stratur der Kommunisten.

51. Das Plenum des Bezirks-, des Stadt
oder Rayonkomitees wird mindestens ein
mal in drei Monaten einberufen.

52. Das Bezirks-, das Stadt- oder 
Rayonkomitee hat ehrenamtliche In
strukteure, schafft ständige oder zeitwei
lige Kommissionen für verschiedene Fra
gen der Parteiarbeit und wendet alle For
men der Einbeziehung der Kommunisten 
in die Tätigkeit des Parteikomitees auf 
gesellschaftlicher Grundlage an.

VI.
Die Grundorganisationen der Partei

53. Die Grundlage der Partei bilden die 
Grundorganisationen. Die Grundorganisa
tionen werden am Arbeitsplatz der Par
teimitglieder — in den Betrieben, Fabri
ken, in Staatsgütern und anderen Betrie
ben, in Kollektivwirtschaften, in Truppen
teilen der Sowjetarmee, in Institutionen, 
Lehranstalten usw. geschaffen, wenn min
destens drei Parteimitglieder vorhanden 
sind. Es können auch territoriale Grund
organisationen nach dem Wohnort der 
Kommunisten in Dörfern und bei Haus
verwaltungen geschaffen werden.

54. In Betrieben, Kolchosen und Insti
tutionen mit mehr als 50 Parteimitglie
dern und Kandidaten können mit Einver
ständnis des Rayon- oder Stadtkomitees 
innerhalb der Gesamtgrundorganisationen 
der Partei Parteiorganisationen in den Be
triebsabteilungen, Arbeitsabschnitten, Far
men, Brigaden, Unterabteilungen usw. ge
bildet werden.

Innerhalb der Organisationen der Be
triebsabteilungen, Arbeitsabschnitte usw. 
sowie innerhalb der Grundorganisationen, 
die weniger als 50 Mitglieder und Kandi
daten zählen, können Parteigruppen der 
Brigaden und anderer Produktionsglieder 
gebildet werden.

55. Das höchste Organ der Grundorgani
sation der Partei ist die Parteiversamm
lung, die mindestens einmal im Monat 
durchzuführen ist.

In großen Parteiorganisationen, die über 
300 Kommunisten zählen, wird die Mit
gliedervollversammlung je nach Erforder
nis in Zeitabständen, die vom Parteikomi
tee festgelegt werden, oder auf Verlangen 
mehrerer Parteiorganisationen der Be
triebsabteilungen einberufen. 56

56. Zur Erledigung der laufenden Arbeit 
wählt die Grundorganisation, die Partei

organisation der Betriebsabteilung für die 
Dauer eines Jahres das Büro, dessen Mit
gliederzahl von der Parteiversammlung 
festgesetzt wird. Die Grundorganisationen 
und Parteiorganisationen der Betriebsab
teilungen, die weniger als 15 Mitglieder 
zählen, wählen kein Büro, sondern einen 
Sekretär der Parteiorganisation und des
sen Stellvertreter.

■Für die Sekretäre der Grundorganisa
tionen und der Parteiorganisationen der 
Betriebsabteilungen ist eine Parteizugehö
rigkeit von mindestens einem Jahr obli
gatorisch.

In Grundorganisationen der Partei, die 
weniger als 150 Parteimitglieder vereini
gen, gibt es in der Regel keine hauptamt
lichen Parteiarbeiter.

57. In großen Betrieben und Institutio
nen, die über 300 Mitglieder und Kandi
daten der Partei zählen, können — und in 
bestimmten Fällen unter Berücksichtigung 
der betrieblichen Besonderheiten und der 
territorialen Zerstreutheit auch in Orga
nisationen, die über 100 Kommunisten zäh
len — mit Einverständnis des Gebiets
oder Regionalkomitees, des ZK der Kom
munistischen Partei der Unionsrepublik 
Parteikomitees geschaffen werden, wobei 
den Parteiorganisationen der Abteilungen 
dieser Betriebe und Institutionen die 
Rechte von Grundorganisationen ein
geräumt werden.

In den Parteiorganisationen der Kollek
tivwirtschaften können Parteikomitees ge
bildet werden, wenn 50 Kommunisten vor
handen sind.

Das Parteikomitee wird für die Dauer 
eines Jahres gewählt, seine zahlenmäßige 
Zusammensetzung wird auf Mitglieder
vollversammlungen und Konferenzen be
stimmt.
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